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Artikel III-75 (ex-Artikel 106)

(1) Die Europäische Zentralbank hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Euro-

Banknoten innerhalb der Union zu genehmigen. Die Europäische Zentralbank und die nationalen

Zentralbanken sind zur Ausgabe von Euro-Banknoten berechtigt. Die von der Europäischen

Zentralbank und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen Banknoten sind die einzigen

Banknoten, die in der Union als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.

(2) Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe von Euro-Münzen, wobei der

Umfang dieser Ausgabe der Genehmigung durch die Europäische Zentralbank bedarf. Der Rat kann

Verordnungen zur Zur Festlegung von Maßnahmen erlassen mit dem Ziel, die Stückelung und die

technischen Merkmale aller für den Umlauf bestimmten Münzen so weit zu harmonisieren, wie dies

für deren reibungslosen Umlauf innerhalb der Union erforderlich ist, können Europäische Gesetze

oder Rahmengesetze erlassen werden. Das betreffende Gesetz oder Rahmengesetz wird nach

Anhörung der Europäischen Zentralbank erlassen.

Explanation (if any) :

Absatz 2:
Ordentliches Gesetzgebungsverfahren statt Verordnungsgebung durch den Rat. Die Anhörung der
Zentralbank ergibt sich bereits aus Artikel I-29 Absatz 5.
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